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Zürich, den 8. Juli 1996

Platzordnung Monte Ceneri
(ersetzt sämtliche bisherigen Platzordnungen)

Neuankommende haben sich unverzüglich beim Platzwart anzumelden und den zu
beziehenden Platz mit dem Platzwart abzusprechen.

Platzpreise für Jenische:

Diese bezahlen pro Tag Fr. 8.-/Familie, Strom inkl. Es ist verboten mit Strom zu
Heizen. Im Winter nach Absprache mit dem Sekretariat der Radgenossenschaft.

AHV- und IV-Bezüger, welche den Mitgliederbeitrag der RADGENOSSENSCHAFT
für das laufende Jahr bezahlt haben, dürfen den Platz für die Dauer eines Monats pro
Jahr gratis benützen, müssen jedoch Strom für die anwesenden Tage, Fr. 3.-/Tag,
bezahlen. Auch hier gilt für die Wintermonate oben erwähnte Regelung.

Nicht-Jenische:

Sofern noch Platz vorhanden und nach Absprache mit dem Platzwart (evt. Sekretariat)

Platzgebühr: Fr. 15.- Strom inkl. Kurtaxe Fr. l.-/Tag. Von November bis März ist der
Platz für Nicht-Jenische geschlossen.

Wichtig: Der Platz Monte Ceneri ist ein Platz für Jenische, die sesshafte Bevölkerung,
welche ausnahmsweise auf dem Platz campieren darf, muss auf jeden Fall akzeptieren,
dass auf dem Platz gearbeitet wird und unter Umständen ein reger Betrieb herrschen
kann. Jenische Plätze sind keine Ferienplätze.

Die Waschmaschine und ein Tumbler werden vom Platzwart gestellt. Private Waschmaschinen

und Tumbler sind verboten.

Auf dem Platz sollte jeder auf den anderen Rücksicht nehmen. Aus diesem Grund sollte

zur allgemeinen Sicherheit mit jeglichen Motorfahrzeugen nur im Schritttempo gefahren
werden. Lärmimmissionen sind in jedem Falle verboten. Es ist im weiteren nicht gestattet,

dass Jugendliche (Kinder) mit ihren Motorrädern auf dem Platz herumfahren und so

andere Mitbewohner durch Lärm stören und gefährden.

Ebenfalls ist das Campieren ausserhalb des Platzes Ceneri verboten gemäss Absprache
mit kantonalen Departement.

Den Weisungen des Platzwartes sind unverzüglich Folge zu leisten.

Radgenossenschaft der
Landstrasse, der Präsident

Robert Huber
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